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Klausner fasst noch einmal (1930) zusammen, was an re-
ligionskritischen Quellen zur Leben-Jesu-Forschung vorhan-
den ist. Er beginnt mit dem Talmud. Diese Quellen sind
nicht nur dunkel, sondern auch vom iibelsten Geruche. Nicht
nur dass Jesu (Jehoschuda) ben Stada und Jeschu ben Pan-
thera wild durcheinander geworfen werden, sondern aych die
Anspielungen auf einen «Gewissens (Peloni) sollen erhir-
ten, dass damit der Stifter der christlichen Religion gemeint
ist, iiber den wenig Rilhmenswertes gesagt wird. Seine un-
eheliche Geburt, (in der Sternensage ein Méirchen von poe-
tischer Schonheit) ergibt den unappetitlichen Sexualklatsch.
Auch die heidnischen Quellen des Tacitus, Sueton, Plinius
und die jiidische Quelle des Flavius Josephus anerkennt Klaus-
ner als gefdlscht. Die Evangelien sind ihm Dichtungen, nichts-
destoweniger h#lt Klausner am historischen Christus fest. Mit
Griindlichkeit und Sachkenntnis stellt Klausner die Quellen
nebeneinander, und tut merkwiirdiger Wieise Drews mit der-
selben nonchalanten Handbewegung ab, wie die andern Ver-
fechter des historischen Jesus.

Zusammenfassend muss heute gesagt werden: Hundert
Jahre Leben-Jesu-Forschung haben immer das gleiche Resul-
tat gezeitigt: das Christentum hat sich langsam gebildet aus
‘vielen Komponenten, die Frage nach der Geschichtlichkeit
des Stifters kann weder bejaht noch verneint werden, sie
muss offen bleiben.

Damit tritt die biirgerlich-historische Religionsfor-
schung vom Schauplatze der Wissenschaft ab. Sie hat ihre
bistorische Aufgabe vollbracht.

Ganz neue Wege eroffnet unsere Zeit. Aber es sind
Grenzwege. Wir konnen hier nicht mehr abwigen, wo die
historische Kritik der Religion aufhért und  die volkerkund-
liche, psychologische, soziologische Forschung beginnt.

Wir miissten dann mit Freuds «Totem und Tabu» begin-
nen. Von hier aus wird die historische Kritik der Religion
nicht mehr an einzelnen Religionen und Kulturzentren ge-
iibt, hier beginnt die Frage: Wie kommt der Mensch iiber-
haupt dazu, religios zu sein? Wis ist Religion? Wie lésst
sich ihr jahrtausendlanges Existieren erkldren? Ihre Bréu-
che, ihre Vorstellungswelt? Warum spukt sie in den Gehir-
pen, obschon sich ein wissenschaftlicher, objektiver Beweis
fiir die Existenz einer Gottheit (vieler Gotter) nicht erbringen
lasst?

Auch die Aufhellung der soziologischen Funktion der Re-
ligion ist historische Religionskritik.

Diese neuen Wege der revolutiondren, marxistischen Reli-
gionskritik haben zum Ziele gefithrt. Wir erkennen in der

Religion heute eine seelische Sicherung gegen die wirtschaft-
liche Existenzangst wie biologische Lebensangst des Menschen
innerhalb der Kkapitalistischen Gesellschaftsordnung, die je
nach Produktions- und Gesellschaftsformen ihren dogmati-
schen Inhalt und ihr #usseres Gewand erhilt. Wir wissen,
dass dieSe magischen (religiosen) Sicherungen heute noch
moglich sind, weil die kapitalistische Wirtschafts- und Gesell-
schaftsform den Massen nur das an Wissen vermittelt, was
zu ihrer Ausbeutung und zur Aufrechterhaltung der kapita-
listischen *Wirtschaftsform dient. Mit dem Kapitalismus fallt
die Kirche, mit der Kirche verschwindet ihr ideologischer
Ueberbau, die Religion.

Dann hat die historische Religionsforschung ihre grosse
und wertvolle Aufgabe der Aufklarung im Dienste der gei-
stigen Befreiung des Menschengeschlechtes vollendet.

Die Horigkeit der Frau, das Fundament
der Kirchenherrschaft.

Bekanntlich ist der Kirchenglaube von heute am festesten
in zwei Bevilkerungsschichten verankert: in der Bauernschaft
und unter den Frauen. Das ist auch slatistisch nachweisbar.
Bei den Bauern sind es magische Vorstellungen, Ueberreste
uralter Religionen, also «Aberglauben» vom Standpunkt des
Christentums, welche den Kirchenglauben- stiitzen. Vegeta-
tionsddmonen und Naturgétter sind nur &usserlich durch Hei-
lige und Nothelfer ersetzt worden. Man, braucht nur irgend
eine Wallfahrtskirche zu besuchen, um zu erkennen, welcher
Art dieses sonderare <«Christentumy» ist. Und die Kirche, die
sonst so unduldsam gegen Ungldubige und. Andersglaubige ist,
Jasst ihre Schifchen nach dieser Richtung gewéhren, wenn
diese nur sonst bei der Stange bleiben. Manche Kirchenge-
briuche sind auch ausgesprochene Zauberhandlungen, wie z.
B. die Regenprozessionen. Das machen die Medizinménner
und Schamanen bei den primitiven Voélkern auch. Das héngt
mit der Lebensfithrung des Bauern zusammen, d. h. mit sei-
ner Produktionsweise, die von Naturgewalten, Wind und Wet-
ter abhéngig ist. Fiir den Bauern ist Gott ein Produktions-
faktor; er lasst das Getreide in seiner Huld gedeihen und zer-
stort die Ernte in seinem Zorn. Man muss ihn bei guter
Laune erhalten.

Bei den Frauen liegt die Sache etwas anders. Seit Jahr-
tausenden ist die Frau versklavt, vor allem in sexueller Hin-
sicht, und zwar seitdem die mutterrechtliche Epoche durch
die Vorherrschaft des Mannes abgeldst ist. Die Formen der

schrieben. Sie wirft ein scharfes Licht auf eine der traurigsten
Epochen in der Geschichte des Osterreichischen Polizeistaates. Das
zweifelhafte Verdienst, den Denunzianten in diesem traurigen Pro-
zesse abgegeben zu haben, gebithrt dem literarischen Klopffechter
und Dichter-Spotivogel M. G. Saphir. Ob dieser absichtlich oder
unabsichtlich zum Denunzianten wurde, ist unentschieden, doch eher
das erstere anzunehmen. .

Saphir entdeckt Deublers Briefwechsel mit Zschokke und
Strauss, lernt seine ketzerische Bibliothek in der «Wartburg» zu
Goisern kennen, geht nach Wien und schreibt jenes dumme Stiick-
lein iiber Deubler, das im «Humorist> zum Abdruck gelangt und
in hohen und allerhdchsten Kreisen Aufsehen erregt. Man wird
nun in weiten Kreisen auf den gebildeten Gastwirt aufmerksam,
und nun war fiir die reaktiondre Partei am Hof in Wien, wie in
der Sommerfrische zu Ischl die Zeit gekommen, einen wuchtigen
Streich zu fithren. Ein serviles Denunziantenheer war bald orga-
nisiert, die geistlichen Herren beiderlei Konfessionen fanden er-
wiinschte Gelegenheit, ihre christliche Liebe in Praxis iiberzufiih-
ren. Das Uebrige hat dann die liebedienerische, nach Orden und
Beforderung geliistende Staatsanwaltschaft besorgt.

Ueber seine Verhaftung #ussert sich Deubler (auszugsweise)
wie folgt: .

Ende Mai 1853 um Mitternacht erfolgte meine Verhaftung. «Im
Namen des Gesetzes», hiess es, «schnell aufgemacht!» Ein hoher
Beamter von der Bezirkshauptmannschaft aus Gmunden, ein Poli-
zeikommissdr aus Ischl und mehrere Gendarmen liessen beim Lam-

penschein ihre Gewehrs blinken. Jetzt wurden alle Késten und
Truhen und jeder Winkel des Hauses durchstobert, um Briefe und
Biicher zu suchen. Ich musste mich anziehen, von meinem Weibe
und meiner alten Mutter Abschied nehmen und fort ging es nun,
in einen Wagen geschlossen, nach dem zwei Stunden entfernten
Bezirksgericht Ischl — in den Arrest. Nach 14tagigem Aufenthalt
wurde ich nach Aussee gebracht, wo ich wieder 4 Wochen in Ar-
rest gehalten und streng bewacht wurde. Ein Assessor, Dr. Gabriel
aus Graz, leitete die Untersuchung. Die Anklage lautete auf Hoch-
verrat und Religionsstorung, wegen eifriger boshafter Verbreitung
von verbotenen Biichern und Zeitungen. Ich wurde spiter zur weit-
laufigen Untersuchung ,mit mehreren Andern nach Graz transpor-
tiert, wo_ich wieder ein volles Jahr alle Schrecknisse eines Oster-
reichischen Gefingnisses durchlebte. Bei einem Buchhindler, Fink
in Linz, wurde .das Journal abverlangt, um alle Biicher ausfindig
zu machen, die ich seit einer Reihe von Jahren von ilm gekauft
hatte. Die Verhandlung wihrte vier Wochen. Vierzehn Personen
wurden mit mir verhaftet. Drei davon starben wihernd der iiber
ein Jahr dauernden Untersuchungshaft; ein braver Bergarbeiter,
Vater von fiinf Kindern. erhiingte sich in einem Anfall von Ver-
zweiflung. Ein Holzknecht ebenfalls verheiratet, wurde wahnsinnig
und starb dann am Typhus.

Ein Brief, den ich an meinen evangelischen Pfarrer schicken
wollte und zu welchem der Entwurf noch unter meinen Papieren
gefunden wurde, machte grosse Aergernis. Dieser Brief wurde als
Corpus delicti bei der Gerichtsverhandlung vorgelesen. Er lautet
wie folgt: (Fortsetzung folgt.)
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Sklaverei mogen verschieden sein; in der Hauptsache gilt der
alte Bibelsatz: «Er soll dein Herr sein!> Auf dieser Voraus-
setzung entwickelt sich die doppelte Sexualmoral: Freiheit
fiir den Mann, Gebundenheit fiir die Frau. Die Frau wird
zum Lustobjekt des Mannes und vom Standpunkt der Bevdl-
kerungspolitik zur Gebdrmaschine. Das Erlosungsbediirfnis
der Frau wirkt sich — trotz der Emanzipationsbewegung —
auch heute noch vorwiegend in religitsem Sinne aus. Die
Frau fliichtet in ihren seelischen Noten zum Seelsorger, dem
gegeniiber sie ihr Herz erleichterf. Das Christentum, eine ty-
pisch masochistische Religion, fordert die Schmerzlust der Un-
terdriickten, zu denen auch die Frau gehort. .

Die Emanzipationsbewegung unter den Frauen war eine
Begleiterscheinung der Einbeziehung der Frau in den moder-
nen Produktionsprozess, der auf diese Weise dazu beitrug,
den inneren Zerfall der Familie zu beschleunigen. Die Frau,
okonomisch selbstindig geworden, fordert soziale Gleichbe-
rechtigung. Zu gleicher Zeit setzt die Sexualreformbewegung
ein, die das Recht der Frau auf ihren eigenen Korper pro-
klamiert. Zahlreiche Frauen beteiligen sich an dem Massen-
austritt aus der Kirche.

Mit der Weltwirtschaftskrise setzt eine riickldufige Bewe-
gung ein. Widhrend des Weltkrieges haben die Frauen den
Zugang zu nahezu allen Berufen errungen. Nach dem Welt-
krieg wird die Frau wieder vielfach durch den Mann ver-
driangt. Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit verschérft sich
der Konkurrenzkampf fiir die Frau in solchem Mass, dass sie
sich nach der «guten alten Zeit> zuriickzusehnen beginnt, wo
sie nur als Ehefrau versklavt war. Es kommt zwar manch-
mal auch vor, dass der Mann arbeitslos wird und nur die
Frau verdient, aber das erschwert nur ihre Lage. Im Kampf
um einen Posten ist sie oft genug gendétigt, sich zu prostituie-
ren, d. h. dem Chef oder einem sonstigen Vorgesetzten zu
Willen zu sein. Da erscheint ihr denn die Ehe als die mil-
dere Form der Horigkeit, da sie sich nur einem einzigen, wenn
auch oft ungeliebten Mann zu unterwerfen hat.

Hier liegt auch die Erklarung fiir die auf den ersten Blick
seltsam erscheinende Tatsache, dass in den faschistischen Lin-
dern gerade die dort politisch entrechtete Frau sich fiir den
Faschismus einsetzt; sie begeht gleichsam politischen Selbst-
mord. In Wahrheit sucht die Frau.dem morderischen Kon-
kurrenzkampf des Berufslebens zu entrinnen und sei es auch
um den Preis, ihr Leben beim Kochtopf zu verbririgen und
im Dienst der Aufzucht der Kinder. Der héusliche Kifig ist
zwar ein Gefangnis, aber er bietet doch zugleich auch Schutz
vor unbekannten #usseren Gefahren.

Die durch die Verschirfung der wirtschaftlichen Situation
bewirkte Gesinnungsidnderung der Frau hat der gegenwértige
Papst richtig erkannt und am 31. Dezember 1930 ein «Rund-
schreiben iiber die christliche Ehe in Hinsicht auf die gegen
wirtigen Verhiltnisse, Bedringnisse, Irrtiimer und Verfeh-
lungen in Familie und Gesellschaft> herausgegeben. Man kann
diese Enzyklika ohne Uebertreibung als ein sexualpolitisches
Dokument bezeichnen. Insbesondere der zweite Teil dieses
Rundschreibens (Seite 21 ff. der deutschen Ausgabe) ldsst an
Deutlichkeit nichts zu wiinschen iibrig; er ist betitelt: «Die
feindlichen Michtey>. Zu diesen gehdren nach der Ansicht
des Papstes: Die Ausschaltung des Kindersegens, die Ver
nichtung des keimenden Lebens, die Ausschaltung der Keim-
anlagen und die Emanzipation der Frau. Letztere kennzeich-
net er als Auslieferung der «Treue an die Ungebundenheit»,
der «Ordnung an die Selbstherrlichkeity, der «echten Liebe an
die Triebe».’

Das Rundschreiben kritisiert die «Lehrer des Irrtums»,
die «den treuen und ehrenvollen Gehorsam der Frau gegen
den Mann gern erschiittern mochten» und eine dreifache
Emanzipation der Frau anstreben: eine soziale, eine wirt-
schaftliche und eine physiologische. Der Papst fithrt zu die-
sem Punkt néher aus: «Die physiologische Emanzipation ver-
stehen sie (die Lehrer des Irrtums) dahin, dass es der Frau

vollig freistehen soll, die mit dem Beruf der Gaitin und der
Mutter verkniipften natiirlichen Lasten von sich fernzuhal-
ten ... Die wirtschaftliche Emanzipation soll der Frau das
Recht bringen, ohne Vorwissen und gegen den Willen des
Mannes (!) ihr eigenes Gewerbe zu haben ... gleichgiiltig,
was dabei aus Kindern, Gatten und der ganzen Familie wird.

‘Die soziale Emanzipation endlich will die Frau dem engen

Kreise der hiuslichen Pflichten und Sorgem fiir Kinder und
Familie entheben, um sie frei zu machen fiir ihre angebore-
nen Neigungen, damit sie sich anderen Berufen und Aemtern,
auch solchen des o&ffentlichen Lebens widmen kann.»

Kein Zweifel, dass der Papst einen grossen Teil der Mn-
nerwelt auf seiner Seite hat, wenn er «die ehrenvolle Unter-
crdnung der Frau unter den Manny (Seite 31) fordert und
die Frau vor der «matiirlichen Gleichstellung mit dem Manne»
(Seite 33) warnt. Entscheidend fiir die gegenwirtige Lage ist
jedoch, dass die Frauen selbst es sind, die nach einem ver-
heissungsvollen Anlauf sich resigniert wieder dem Joch der
Sklaverei beugen.

Die Kirche hat richtig spekuliert: Die Frau kehrt nach ih-
rem, so hoffnungsvoll begonnenen Ausflug in das offentliche
Leben, enttduscht zuriick, um das kleinere Uebel auf sich zu
nehmen. Der biissenden Magdalena gibt die Kirche die Kapi-
tulationsbedingungen durch die Ehe-Enzyklika bekannt: Du
sollst nicht versuchen, der Natur ein Schnippchen zu schlagen,
sondern fleissig Kinder gebdren. Es geht nicht an, dass der
«liebevolle Plan der gottlichen Giite von menschlichen Leiden-
schaften, Irrtiimern und Verfehlungen vereitelt wird»
(Seite 42) und dass <menschliche Bosheit es unternimmt, die
so fiirsorglich getroffene Ordnung der Dinge zu #ndern»
(Seite 43).

Die Kirche weiss: Die durch zahlreiche Geburten ge-
schwichte, durch die Aufzucht der Kinder belastete Ehefrau
ist reif, die «Segnungen» der Religion und der Kirche anzu-
erkennen. Jener Kirche, die ebenfalls nur eine Mé#nnerinsti-
tution ist, da sie nur minnliche «Diener Gottes» anerkennt.
Es gibt in den patriarchalischen Religionen (Judentum, Chri--
stentum, Islam) keine weiblichen Priester. Nur der Mann ist
wiirdig, Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein.
Die Frau hat — wie schon der Apostel Paulus gesagt hat —
«zu schweigen im Rate der Gemeinde». Sie ist nicht Subjekt,
sondern nur Objekt der Religion. Das ist Ziel und Zweck der
Sexualpolitik der Kirche.

Die meisten Freidenker — teilweise psychologisch unge-
schult — meinen, dass die Sexualpolitik mit Religion nichts
zu tun habe. Die Kirche weiss es besser; im Mittelpunkt der
von "ihr verkiindeten «Moraly steht der Keuschheitsbegriff.
Durch Sexualhemmungen werden Schuldgefiihle geschaffen,
und die Kirche nimmt fiir sich das Recht in Anspruch, im
Namen Gottes «zu binden und zu l6seny. Bussfertigkeit ist die
Voraussetzung jeder religiosen Gesinnung. Aus der sexuel-
len Horigkeit der Frau erwichst ihre Kirchenzugehorigkeit.
Man braucht nur die Praxis der katholischen Beichte zu be-
obachten, um zu erkennen, welch raffiniertes Werkzeug sich
da die Kirche geschaffen hat, um den Siindenbegriff leben-
dig zu erhalten, der schon dem Kleinkind in die Seele ge-
pflanzt wird. Das geschieht natiirlich im ureigensten Interesse
der Kirche; nach aussen hin wird von der «Reinerhaltung der
Ehes> und von der «Heiligkeit der Mutterschafty geschwirmt.
Derartige Abstraktionen wirken angesichts der Wirklichkeit
— Arbeitslosigkeit, Hunger, Wohnungsnot, Kinderelend usw.
— nur wie Hohn. Wie soll unter den gegebenen Verhiltnis-
sen die Frau «allen ihren Mutterpflichten gerecht werdens ?
(Seite 26). Die pipstliche Antwort auf diese Kardinalfrage
besteht nur in einem Bibelzitat: «Das kann ihr allein der rei-
che und erbarmungsvolle Gott vergelteny (Luk. 6, 38). Wir
empfinden auch diese Jenseitsverheissung als Hohn.

Es handelt sich hier um lebenswichtigste Probleme, die
unsere Tatigkeit tief beriihren. Das internationale Freiden-
kertum hat bisher dieser Frage nicht die erforderliche Auf-
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merksamkeit zugewendet, und auch auf dem letzten Kongress
in Prag wurde das Thema nicht einmal gestreift. Ein von
mir angemeldetes Referat «Die Kirche als sexualpolitisches
Instituty wurde abgelehnt. Das mag der Kirche nur willkom-
men sein. Ich behauple geradezu, dass die Kirche uns Frei-
denker so lange nicht fiirchtet, so lange wir ihr nur mit Bi-
belkritik und” raticnalistischen Argumenten auf den Leib
riicken. Ja, selbst der Vorwurf, dass sie, die Kirche, im Dien-
ste des Kapitalismus télig ist, lasst sie ziemlich kalt, denn sie
beruft sich darauf, dass sie stets den <«unchristlicheny Mam-
monismus bekdmpft habe. Und wenn man ihr nachsagt, dass
sie selbst ein kapitalistisches Institut .sei, iiber ungeheure
Reichtiimer und unermesslichen Besitz an Grund und Boden
verfiige, dann weist sie mit grossartiger Gebérde auf ihre cha-

ritative Tatigkeit hin, auf Klostersuppen und sonstiges Almo-

senwesen, Krankenpflege und Jugendfiirsorge.

Ernstliche Verlegenheiten konnen wir der Kirche erst
dann bereiten, wenn wir an das Sexualproblem rithren. Da
muss sie Farbe bekennen, und da werden auch ihre treue-
sten Anh#nger stutzig. Als ich selbst vor Jahren in Essen
a. d. Ruhr vor mehr als 10,000 Personen mit einem Kapu-
zinerpater polemisierte (vgl. «Mit oder ohne Gotts. Eine Ka-
puzinerpredigt in “sozialistischer Beleuchtung), da hatte ich
die Mehrheit der katholischen Horer erst dann auf meiner
Seite, als ich auf die Einstellung der Kirche zum Problem der
Empfangnisverhiitung und der Schwangerschaftsunterbrechung
hinwies. Darauf konnte mein Gegner zum Schluss nur sagen:
«Auf die Bemerkungen des Herrn Professor erwidere ich kein
einziges Wort>.

An die Bauern werden wir heute noch schwer herankom-
men, aber mit der Frauenfrage sollten wir uns bereits jetzt
intensiv befassen. Graf Mirabeau hat es schon zur Zeit der
grossen franzosischen Revolution gewusst: «Der Aufruhr ist
nur dann moglich und erfolgreich, wenn sich die Frauen dar-
an beteiligen». Auch der Aufruhr gegen die reaktionére Kir-
che verspricht nur dann Erfolg, wenn wir die Frauen fiir un-
sere Sache gewinnen. "Das ist jedoch nur mdoglich, wenn wir
uns mit den spezifischen No6ten der Frau befassen. Es ist
soeben eine sehr instruktive kleine Schrift (54 Seiten) von
Frau Dr. med. und phil. Paulelte Brupbacher «Sexualfrage
und Geburtenregelung» (Jean-Christophe-Verlag, Ziirich) er-
schienen, deren Lektiire ich jedem Freidenker dringend emp-
fehlen mochte. Es ist eine richtige Freidenkerschrift, obwohl
darin kein Wort ,-von der Religion vorkommt. Hartwig.

So steht es in Osterreich mit der Schule.

Wir entnehmen der «Schweizerischen Lehrerzeitung» (Nr.
44, 1936) folgenden Artikel, der die Knebelung der osterrei-
chischen Schule und Lehrerschaft durch die Faust des Kleri-
kalismus mit erschreckender Deutlichkeit zeigt:

«Das Burgenland, d. h. der Teil des fritheren Deutsch-
Westungarn, der durch die Friedensvertrige von St-Germain
und Trianon der Osterreichischen Republik einverleibt wur-
de, erhielt im vergangenen Mai von Wien aus sein Volks-
schulgesetz, das so recht zeigt, welche Strémungen die dster-
reichische Schulpolitik beherrschen. Um es mit einem Wort
zu sagen: Das Burgenldndische Volksschulgesetz liefert die
Schule samt und sonders der Kirche aus. Es bezeichnet in § 2
als 0Offentliche Unterrichisanstalien sédmtliche von kommuna-
len Korperschaften, von gesetzlich anerkannten Kirchen und
religiosen Gesellschaften sowie von Orden und Kongregatio-
nen der katholischen Kirche geschaffenen Schulen. Nach die-
ser Bestimmung gibt es im Burgenland 365 o6ffentliche Schu-
len: 24 Schulen sogenannter Gebietskorperschaften und 341
(1) konfessionelle, davon 267 katholische, 64 evangelische und
10 israelitische. Die Gleichordnung der allgemeinen und kon-
fessionellen Schulen ist jedoch nur scheinbar, denn § 36 sagt
wortlich: «Wenn die Notwendigkeit der Errichtung einer

Schule durch Bescheid des Landschulrats festgestellt ist, bleibt
es zundchst der Religionsgesellschaft iiberlassen, eine konfes-
sionelle Schule zu errichten. Macht die Religionsgesellschaft
binnen einer landesgesetzlich festzustellenden Frist von die-
sem Rechte keinen Gebrauch, so ist die Ortsgemeinde zur Er-
richtung der Schule verpflichtet.» Der zweite Satz dieses Pa-
ragraphen wird jedoch kaum jemals Anwendung finden, da
nach § 39 der Sachaufwand der Schule von der Gemeinde
und der Personalaufwand zu mindest vier Fiinfteln vom Bun-
desland bestritten werden muss. Der Religionsgesellschaft er-
wachsen mithin sozusagen keine Kosten, es wird somit auch
nie zu einer Neuerrichtung einer allgemeinen Schule kommen.

Der ganz aussergewShnliche Einfluss, den die Kirche da-
mit auf das Schulwesen erhilt, zeigt sich sozusagen in jedem
weitern Paragraphen des Gesetzes. Die kirchlichen Behorden
haben die Befugnis, die Lehrpldne fiir ihre Schulen festzu-
legen, sofern sie hinsichtlich des Lehrinhaltes und des Stun-
denausmasses den vom Unterrichtsminister fiir ‘die allgemei-
nen Volksschulen aufgestellten Grundsitzen entsprechen. Un-
ter den als zweckmaéssig. erkldrten Lehr- und Lesebiichern tref-
fen sie nach freiem Ermessen die Auswahl; die Lehrerkon-
ferenzen, d. h. die Verbdnde der Fachleute, haben kein Mit-
spracherecht, wie denn iiberhaupt im ganzen Gesetz die frei-
en Lehrervereinigungen mit keinem Wort erwihnt werden.
Auch in den allgemeinen Schulen liegt der Religionsunterricht
vollstandig in der Hand der Kirche. Der Staat bestimmt le-
diglich die Zahl der Religionsstunden; das Ziel und die ni-
here Ausgestaltung der religiosen Unterweisung, die Priifung
in Religionslehre usw. werden nach den Grundsitzen der Be-
kenntnisse von den kirchlichen Gemeinschaften in eigener
Kompetenz festgelegt. Dass im burgenlédndischen Volksschul-
gesetz auch dem Lehrer ganz besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet wurde, ist selbstverstdndlich. Fiir die endgiiltige An-
stellung wird neben der gesetzlichen Lehrbefihigung vor al-
lem ein einwandfreies politisches Verhalten im Sinne der
dsterreichischen Regierung gefordert. Im iibrigen sind die
kirchlichen Behorden in der Besetzung der Lehrstellen voll-
stindig frei; sie regeln «das Nahere» iiber die mindestens
alle zwei Jahre vorzunehmende Qualifikation der Lehrkrafte,
sie haben ihre eigene Disziplinarkommission, ihre eigenen
Lehrerbildungsanstalten, die wie die Lehrerbildungsanstalten
des Bundes als offentliche gelten. Das Rechtsverhiltnis des
Lehrpersonals richtet sich einzig und allein nach den kirch-

lichen Vorschriften.

Mit dem burgenldndischen  Volksschulgesetz wurde - die
Schule Oesterreichs gesetzlich in zwei territorial verschiedene
Typen zerrissen. Im Burgeniand herrscht die konfessionelle,
in den andern Osterreichischen Bundeslindern die allgemeine
Volksschule. Die einzige Vereinigung, die ihre Stimme gegen
dieses Gesetz erhoben hatle, war der osterreichische Lehrer-
verein. Er konnte dies jedoch nicht als eine Standesvereini-
gung der Lehrerschaft tun, denn seit der Schaffung der ge-
setzlichen Berufskorperschaften ist er dieses Charakters ent-
kleidet worden; er tat es als eine Vereinigung von Menschen,
die die Kulturnotwendigkeiten der Volksschule aus ureigen-
ster Erfahrung kennen und sich der Mitverantwortung jedes
Staatsbiirgers fiir die Zukunft der heranwachsenden Jugend
in sozialer Gewissenhaftigkeit voll bewusst sind. «Freilich
konnte er nur soweii kritisieren und warnen», schreibt die
»Deutsch-Osterreichische Lehrerzeitung”, «als er aus den An-
deutungen in offiziellen. Reden und aus Zeitungsnachrichten
von dem geheim gehaltenen Worllaut des Gesetzesentwurfes
erfuhr, und er musste sich dabei strenge in jenen Grenzen
halten, die ihm durch die Natur des autoritiren Regimes ge-
zogen waren. Aber innerhalb dieser Beschridnkungen hat er
alles getan, was ihm moglich war. Es ist ihm nicht gelungen,
die Gesetzwerdung des Eniwurfes zu verhindern. Was bei
dem Krifteverhiltnis vorauszusehen war, trat ein: Die
Schlacht ist verloren.»



	Die Hörigkeit der Frau, das Fundament der Kirchenherrschaft

